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Liebe  Eppertshäuserinnen und                 
Eppertshäuser,  

Friedhöfe sind Orte der Trauer und des                     
Totengedenkens, Orte, die uns an Geschichte und 
Geschichten zurückdenken lassen, an liebe Verwandte und Freunde, die 
man verloren hat, ebenso wie an historische Ereignisse. 
Es sind Stä•en ganz privaten und sehr persönlichen Trauerns und zugleich 
historische Mahnmale. So erinnern auch auf unserem „Alten Friedhof“ in 
der Ortsmi•e von Eppertshausen drei Denkmäler an das Grauen und die  
Schrecken des Krieges.

An den eigenen Tod oder den Tod eines nahen Angehörigen denken wir 
nicht gern, o! schieben wir solche Gedanken vor uns her. Deshalb stehen 
wir einem plötzlichen Todesfall in der Familie und den damit verbundenen       
Erfordernissen in der Regel ratlos gegenüber. Unvermi•elt be"ndet man 
sich in der Lage, Entscheidungen tre#en zu müssen, über deren Reichweite 
man sich in der ersten Trauerphase o! nicht bewusst ist. „Den eigenen Tod, 
den s$rbt man nur, doch mit dem Tod der andern muss man leben“ schrieb 
die Dichterin Mascha Keléko. Zu diesem „mit dem Tod leben“ gehört auch 
die ganz prak$sche Organisa$on der Beerdigung. 

Unsere neu aufgelegte Broschüre %Ratgeber für den Trauerfall“ soll deshalb 
eine erste Orien$erungshilfe in einer solch schwierigen Situa$on sein. Sie 
soll weiterführende Informa$onen und prak$sche Hilfen anbieten, was bei    
einem Trauerfall im Einzelnen zu tun ist und an wen man sich wenden kann. 
Die Broschüre enthält außerdem allerlei Wissenswertes über die               
verschiedenen Besta•ungsmöglichkeiten auf unserem Waldfriedhof, so dass 
ich Sie ermuntern möchte, in einer s$llen Stunde diese kleine Broschüre in 
die Hand zu nehmen, um sich zu informieren. 

Ich ho#e, dass Ihnen dieser kleine Ratgeber in einer schwierigen        
menschlichen Situa$on weiterhelfen wird, sehr persönliche Dinge in Ihrem 
Sinne zu regeln. Für Fragen, Anregungen oder eine Besich$gung vor Ort     
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung 
oder Ihres Besta•ungsins$tutes gerne zur Verfügung.

Ihr 
St eph a n Br ock m a n n

 deseseses                       
und d d 

rwandte und Freunde, die 
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Was ist im Trauerfall zu tun? 

Im Trauerfall be•nden sich die Hinterbliebenen in der Regel in einer Lage, 
die vom Schmerz um den Verlust eines nahe stehenden Menschen geprägt 
ist.  
 
In dieser Situa!on müssen Angehörige jedoch meist dringende                 
Entscheidungen tre"en und kurzfris!g verschiedenar!ge Aufgaben      
wahrnehmen. 
Deshalb ist es wich!g zu wissen, dass es Friedhofsverwaltungen und      
Besta#ungsunternehmen als ihre eigentliche Aufgabe ansehen, den      
Hinterbliebenen in dieser schwierigen Situa!on zur Seite zu stehen.  
Besta#ungsunternehmen können, entsprechend den an sie gerichteten 
Wünschen, die Ausrichtung der Trauerfeier übernehmen und auch alle 
erforderlichen Formalitäten bei Behörden, Kirchengemeinde und z.T. auch 
der Friedhofsverwaltung abwickeln.  
 
Um die Anzeige eines Sterbefalls zu erleichtern, sollten die                       
entsprechenden Unterlagen verfügbar sein:  
 
q die Todesbescheinigung des Arztes 
q der Personalausweis des/der Verstorbenen 
q das Familienstammbuch 
q bei Geschiedenen das Scheidungsurteil mit Rechtskra$vermerk 
q bei Ledigen die Geburtsurkunde  
 
Helfen Sie daher denjenigen, die einmal um Sie trauern werden. Tragen Sie 
Sorge dafür, dass wich!ge Unterlagen leicht gefunden werden können.  
Teilen Sie Ihren Angehörigen auch mit, welche Vorstellungen und         
Wünsche Sie für Ihren Abschied haben. Dies erleichtert Ihren Angehörigen 
im Trauerfall viele Entscheidungen und ermöglicht es Ihnen, Ihre             
persönlichen Wünsche ein%ießen zu lassen.  
 
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick, was im Trauerfall zu tun ist.  
 
Für Fragen stehen wir oder das von Ihnen gewählte Besta#ungsins!tut  
gerne zu Verfügung. 
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Was ist sofort zu regeln? 

q Einen Arzt benachrich•gen, wenn der Tod in der Wohnung               
eingetreten ist. Der Arzt stellt die Todesbescheinigung aus. Im         
Krankenhaus oder Heim wird dies ohne Zutun der Angehörigen       
veranlasst. 

q Überlegen Sie, ob eine Aussegnung am Sterbeort (z.B. Zuhause, im 
Krankenhaus, im Seniorenwohnheim) Sie in diesem ersten Moment 
der Trauer stärken kann. In diesem Fall nehmen Sie bi!e zunächst 
Kontakt mit dem für Sie zuständigen Pfarramt auf. 

q Ein Besta!ungsunternehmen beau"ragen.  

q  Das Besta!ungsunternehmen wird mit Ihnen alles besprechen und 
 das Notwendige für Sie regeln. Es wird auch einen Teil der             
 nachfolgend aufgeführten Aufgaben für Sie übernehmen, wenn Sie 
 dies vereinbaren. 
q Anzeige des Sterbefalls beim Standesamt des Sterbeortes, um die 

Sterbeurkunden zu erhalten. 

q Besta!ungsform festlegen (Erd- oder Feuerbesta!ung). 

q  Grabart festlegen (Wahlgrab, Reihengrab, Urnengrab). 
 Informa•onen hierzu geben wir Ihnen auf den folgenden Seiten. 
q Sarg oder Urne auswählen. 

q Sargbuke!, Kränze und sons•ge Blumengebinde auswählen. 

q Festlegen des Termins für die Trauerfeier. 

q Besta!ungsfeier abs•mmen.            
(Friedhofsverwaltung, Pfarrerin oder Pfarrer, Trauerrednerin– oder 
Redner, Weitergabe von Informa•onen über die verstorbene Person) 

q Angehörige und Freunde informieren, diese evtl. um Hilfe bi!en. 

q Gegebenenfalls Arbeitgeber informieren.  

q Haus•ere und P"anzen versorgen. 

q Für den Trauerka#ee evtl. Gaststä!en oder Cafés aussuchen.  

q Traueranzeige bei der Zeitung aufgeben. 

q Adressen für Anschri$en bei Trauerbriefen zusammenstellen. 

q Trauerbriefe versenden. 
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Was kann später geregelt werden?

q Den Tod eines Rentenempfängers beim Postrentendienst melden. 

q Rentenanspruch geltend machen, auch bei Zusatzversicherungen.

q Erbschein beantragen und Testament erö!nen lassen                    
(Eventuell Notar einschalten).

q Gegebenenfalls Wohnung kündigen und Übergabe regeln.

q Heizungsanlage regulieren.

q Versicherungen ab- oder ummelden. 

q Post umbestellen.

q Dauerau!räge bei Banken und Sparkassen ändern.

q Mit Krankenkasse bzw. Lebensversicherung abrechnen.

q Fälligkeit von Terminzahlungen prüfen.

q Vereinsmitgliedscha!en und Abonnements kündigen.

q Abstellen von Gas, Wasser und Strom. 

q Auto und Kfz.-Versicherung ab- oder ummelden.

q Zeitungen, Telefon und TV/Radio ab- oder ummelden.
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Gedenk - und Trauertage
Bei den Gedenktagen im November handelt es sich um Totengedenktage 
oder Trauertage, zu denen an bes•mmte Gruppen von Verstorbenen      
beziehungsweise an Verstorbene allgemein gedacht wird. Sie werden in 
ganz Deutschland begangen, haben aber – je nach Religionszugehörigkeit –
nur für bes•mmte Teile der Bevölkerung eine Relevanz. 

Volkstrauertag
Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein        
staatlicher Gedenktag und gehört zu den „s•llen 
Tagen“. Er wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem 
1.Advent begangen und erinnert an die       
Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrscha! aller 
Na•onen.

Allerheiligen und Allerseelen
Diese Gedenktage werden an den ersten beiden 
Novembertagen begangen und sind kirchliche 
Gedenktage. An Allerheiligen wird aller Heiligen, 
Märtyrer und Verstorbenen gedacht. Die Gräber 
auf den Friedhöfen werden von den Angehörigen 
geschmückt, bei den Katholiken wird das 
„Seelenlicht“ entzündet, das auch noch am       
darau"olgenden Allerseelentag scheint. Es ist das 
Symbol des „Ewigen Lichts“, das der                 
verstorbenen Person leuchtet.

Totensonntag
Viele Namen hat es im Laufe der Zeit für diesen 
Gedenktag gegeben. Es ist der letzte Sonntag vor 
dem 1. Adventssonntag und damit der letzte 
Sonntag des christlichen Kirchenjahres. Der   
Ewigkeitssonntag oder Totensonntag ist in der 
evangelischen Kirche in Deutschland ein          
Gedenktag für die in den letzten 12 Monaten 
verstorbenen Menschen und somit das             
Gegenstück des katholischen Feiertags             
Allerseelen.

nur für bes•mmte Teile

8

War eine verstorbene Person Mitglied einer Religionsgemeinscha• und 
lässt sich diese Zugehörigkeit durch die Meldedatei bzw. durch die Heirats-
und Familienbücher beim Standesamt nachweisen, so wird die Konfessions-
zugehörigkeit in die Sterbeurkunde eingetragen, sofern die Angehörigen 
damit einverstanden sind. 

Für das Pfarramt, welches für die kirchliche Beerdigung zuständig ist, gilt 
dies gleichzei•g als Nachweis, dass die verstorbene Person seiner Kirche bis 
zum Tod angehörte.  Die nächsten Angehörigen sollten zweckmäßigerweise 
direkt mit dem zuständigen Pfarramt Kontakt aufnehmen, um ein Gespräch 
zur Vorbereitung der kirchlichen Beerdigung zu vereinbaren. 

Falls keine kirchliche Beerdigung gewünscht wird, ist das beau•ragte      
Besta•ungsunternehmen auf Wunsch  gerne bereit, einen Trauerredner zu 
vermi•eln. Gleiches gilt für Art und Form der Ausgestaltung der Trauerfeier. 

Trauerfeier und kirchliche Beerdigung

Blumenschmuck und Grabp•ege
Für Grün- und Blumenschmuck als 
würdigen Rahmen für eine           
Trauerfeier sind die Floristen und 
Gärtner Ihre direkten                      
Ansprechpartner.  Dort !nden Sie 
kompetente  Beratung, individuelle                      
Gestaltungsvorschläge und umfas-
senden Service. 
Die Umsetzung Ihrer Vorgaben steht 
dabei stets im Vordergrund.          
Außerdem stehen die Floristen und 
Gärtner für die weitere Grabp"ege 
und Gestaltung des  Grabschmuckes 
zur Verfügung. Art und Umfang der   
Leistungen  bes•mmen Sie ganz nach 
Ihren persönlichen Vorstellungen. 

p•e ge
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Wer bes•mmt die Besta•ungsart 
und den Besta•ungsort? 

Art und Ort der Besta•ung richten 
sich zunächst nach dem Willen der 
verstorbenen Person.

Hat die verstorbene Person Wünsche 
in dieser Hinsicht geäußert, so        
vertraut sie darauf, dass ihre            
Angehörigen ihren Willen erfüllen 
werden. Rechtlich bindend sind      
jedoch getro•ene Anordnungen nur 
dann, wenn sie als formgerechter 
letzter Wille verfasst wurden. 
Fehlt es an einer Willensäußerung der 
verstorbenen Person, so sind die     
Angehörigen berech•gt, über Art und 
Ort der Besta•ung und die              
Einzelheiten zu deren Gestaltung zu 
entscheiden. Zuständig für alle mit 
der Besta•ung zusammenhängenden 
Friedhofsangelegenheiten ist die 
Friedhofsverwaltung im Rathaus. 

Erste Informa•onen über die auf    
unserem Waldfriedhof möglichen   
Besta•ungsarten, die damit            
zusammenhängenden Besta•ungs—
gebühren sowie die Genehmigung 
von Grabmalen •nden Sie auf den          
folgenden Seiten.

Besta•ungsart und Besta•ungsort
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Jeder hat sich auf unserem Waldfriedhof der Würde des Ortes entsprechend 
zu verhalten. Gleichwohl bedarf es eines Regelwerks, welches den             
unterschiedlichen Ansprüchen und Vorstellungen der Personen, die den 
Friedhof besuchen oder nutzen möchten, einen Rahmen gibt. 
Deshalb hat die Gemeinde Eppertshausen eine Friedhofsordnung erlassen, 
in der alle Verhaltens- und Nutzungsfragen geregelt sind. 

Unter der Vorgabe, dass sich die einzelne Grabstä!e harmonisch in die    
Gesamtanlage einfügt und die Würde des Friedhof gewahrt bleibt, haben 
die Angehörigen dabei einen großen Gestaltungsspielraum bei der Anlage 
und der gärtnerischen Herrichtung der Grabstä!en. 

Den vollständigen Text der Friedhofsordnung "nden Sie im Internet unter: 
www.eppertshausen.de Menüpunkt Gemeinde und Verwaltung / Satzungen 
der Gemeinde.

Regeln für die Nutzung des Friedhofs 
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Nutzungsumfang  
Es ist innerhalb des Friedhofs nicht gesta!et: 

a) Wege mit Fahrzeugen aller Art, auch Fahrrädern, zu befahren soweit 
nicht eine besondere Erlaubnis hierzu erteilt ist; ausgenommen von 
diesem Verbot sind Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der 
Friedhofsverwaltung. 

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten. 

c) An Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Besta!ung störende 
Arbeiten auszuführen. 

d) Ohne schri"lichen Au"rag eines Berech#gten bzw. ohne Zus#mmung 
der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fotogra$eren. 

e) Druckschri"en zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im    
Rahmen von Besta!ungsfeiern notwendig und üblich sind sowie    
Informa#onsschri"en der Friedhofsverwaltung. 

f) Den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen 
und zu beschädigen sowie Rasen%ächen und Grabstä!en                    
zu betreten. 

 
g) Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen 

Plätze abzulegen. 
 
h) Tiere mitzubringen, ausgenommen Assistenzhunde.  
 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Zweck der Friedhöfe und der Ordnung auf ihnen vereinbar sind.  
 
Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Besta!ung verbundene    
Veranstaltungen bedürfen der Zus#mmung der Friedhofsverwaltung.  
Sie sind spätestens eine Woche vor Durchführung anzumelden.  
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Unser Waldfriedhof ist ein Ort 
• der Erinnerung 
• der Einkehr 
• der Ruhe 
• der Wieder!ndung 
• der Zwiesprache 
• der Ho"nung 
 
Der Waldfriedhof Eppertshausen bietet eine Vielzahl von                             
Besta#ungsformen in einer gärtnerischen Parkanlage, direkt am     
Abteiwald an. Hier !nden Sie den würdigen Rahmen für Trauerfeiern 
und Beisetzungen verschiedener Art. Nach der Beisetzung bietet    
unser Friedhof Ihnen einen ansprechenden Rahmen zum Abschied 
nehmen und Schöpfen neuer Kra$ und Ho"nung beim Verweilen in 
der gep%egten Anlage. Unser Waldfriedhof ist Ihr Ort für Abschied, 
Trauer und Ho"nung. 
 
Der Waldfriedhof Eppertshausen liegt am Rande des Abteiwaldes, 
direkt an der Babenhäuser Straße, am Ortsausgang Richtung          
Hergershausen.  
 
Angelegt wurde er im Jahr 1998, erweitert in den Jahren 2019 und 
2022. Aktuell sind rund 600 Grabstä#en harmonisch in das Waldrand-
gebiet integriert. Der Friedhof ist bequem über die Babenhäuser    
Straße zu erreichen und es stehen ausreichend Parkplätze für die 
Trauergäste und Friedhofsbesucher zur Verfügung.  
In rund 250 m En&ernung be!ndet sich darüber hinaus eine             
Anbindung an das Netz des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). 
 
 

Waldfriedhof Eppertshausen 
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Impressionen Waldfriedhof Eppertshauseno ppe s ause
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Sternenkinder 
(§§14.1a und 18 Friedhofsordnung)
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Grabart 
 

Gemeinscha•liche Besta•ungsanlage für     
Kinder, die während der Schwangerscha•, 
bei oder kurz nach der Geburt verstorben 
sind 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt durch 
die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sowohl Sarg - als auch Urnenbesta•ung    
möglich 

Gestaltung Es handelt sich um ein zentrales Feld für    
Sammelbesta•ungen, auf dem die P!ege,   
Unterhaltung und Bewirtscha•ung durch 
die Gemeinde erfolgt.  
Die Kennzeichnung der Grabstä•e kann 
durch Ablage eines Gedenksteins, auf dem 
Name, Vorname, Geburtsdatum und     
Sterbetag vermerkt sind, erfolgen. Die   
Gedenksteine werden von der Gemeinde 
gegen Kostenersta•ung zur Verfügung   
gestellt 

Abteilung III 

Nutzungsrecht 250,00 € für 20 Jahre, keine Verlängerung 
möglich" 

Besta ungsgebühr 220,00€  

Gedenkstein! Op#onal, nur mit Genehmigung der       
Friedhofsverwaltung 

Sons"ges Das Ablegen von Grabschmuck oder        
anderen Gegenständen auf diesen      
Grabstä•en - außer den möglichen          
Gedenksteinen aus Granit - ist nicht        
gesta•et" 
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Kindergrab 
(§§ 14.1b , 19, 20  Friedhofsordnung)
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Grabart 
 

Reihengrab für Besta•ungen von Kin-
dern, die vor Vollendung des 5. Lebens-
jahres verstorben sind 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sowohl Sarg - als auch Urnenbesta•ung    
möglich 

Gestaltung Die individuelle Gestaltung ist im Rah-
men der   Friedhofsordnung möglich. 
Folgende Gestaltungsvorschri!en sind   
dabei verbindlich einzuhalten: 
Stehende!Grabmale: 
Höhe bis 0,80 m, Breite bis zu 0,45 m 
und Mindeststärke von 0,14 m. 
  
Liegende!Grabmale: 
Breite von 0,35 m, Höchstlänge von 0,40 
m  

Abteilung III 

Nutzungsrecht 380,00 €  für 20 Jahre, keine  
Verlängerung möglich 

Besta ungsgebühr 320,00 €  

Maße!der!Grabstä e Länge 1,20 m, Breite 0,6 m 
 

Sons"ges Es darf nicht mehr als 75% der Grab-
stä•e durch Stein abgedeckt werden 
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Reihengrab
(§§14.1b , 19, 20 Friedhofsordnung)
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Grabart 
 

Reihengrab für Besta•ungen von         
Personen, die nach Vollendung des        
5. Lebensjahres verstorben sind 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sargbesta•ung  

Gestaltung Die individuelle Gestaltung der       
Grabstä•e ist im Rahmen der         
Friedhofsordnung       möglich. 
Folgende Gestaltungsvorschri!en sind   
dabei verbindlich einzuhalten: 
Stehende!Grabmale: 
Höhe von bis zu 1,30 m, Breite von bis 
zu 0,60 m und Mindeststärke von     
0,16 m.  
Liegende!Grabmale: 
Breite von 0,50 m, Höchstlänge von    
0,70 m  

Abteilung IX 

Nutzungsrecht 1.470,00 €  für 30 Jahre, Verlängerung 
ist nicht möglich"  

Besta ungsgebühr 1.730,00 €  

Maße!der!Grabstä e Länge 2,10 m, Breite 0,90 m 
 

Sons"ges Es darf nicht mehr als 75% der         
Grabstä•e durch Stein abgedeckt     
werden 
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Reihengrab mit Einfassung
(§§14.1b , 19, 20 und 35 Friedhofsordnung)
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*Stand August 2021 

Grabart 
 

Reihengrab für Besta•ungen von         
Personen, die nach Vollendung des        
5. Lebensjahres verstorben sind 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sargbesta•ung  

Gestaltung Folgende Gestaltungsvorschri!en sind   
dabei verbindlich einzuhalten: 
Stehende!Grabmale: 
Höhe von bis zu 1,30 m, Breite von bis 
zu 0,60 m und Mindeststärke von     
0,16 m.  
Liegende!Grabmale: 
Breite von 0,50 m, Höchstlänge von    
0,70 m  

Gestaltungsvorschri"en!
(§35!Friedhofsordnung) 
 

In dieser Lage gelten die besonderen 
Gestaltungsvorschri!en gemäß § 35 
unserer Friedhofsordnung 

Abteilung VIII 

Nutzungsrecht 1.470,00 €  für 30 Jahre, Verlängerung 
ist nicht möglich"  

Besta ungsgebühr 1.730,00 €  

Maße!der!Grabstä e Länge 2,10 m, Breite 0,90 m 

Sons#ges Es darf nicht mehr als 75% der         
Grabstä•e durch Stein abgedeckt     
werden 
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Reihenwiesengrab
(§§14.1b + j, 19, 20 und 35.5 Friedhofsordnung)
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Grabart 
 

Reihengrab für Besta•ungen von         
Personen, die nach Vollendung des        
5. Lebensjahres verstorben sind 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sargbesta•ung  

Gestaltung Es sind gemäß §35 der Friedhofs-
ordnung nur liegende oder geneigte 
Grabmale und keine Einfassungen     
zulässig! 
 
Liegende!Grabmale: 
Breite von 0,70 m, Höchstlänge von    
0,70 m  
Geneigte!Grabmale: 
Breite von 0,70 m, Höchstlänge von    
0,70 m. 
Die hintere, obere Grabmalkante darf 
eine Höhe von 0,40 m ab der               
Rasenoberkannte nicht überschreiten. 
 
Blumenschalen, Gestecke, Gegenstände 
und Grablichter dürfen nicht auf der 
Rasen!äche abgestellt werden" 

Abteilung II 

Nutzungsrecht 1.470,00 €  für 30 Jahre, Verlängerung 
ist nicht möglich"  

Besta ungsgebühr 1.730,00 €  

Sons!ges Es darf nicht mehr als 75% der         
Grabstä#e durch Stein abgedeckt     
werden 
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Tiefgrab
(§§14.1c, 23 und 24 Friedhofsordnung)
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Grabart Tiefgrab mit 2 Grabstellen 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sargbesta!ung in Tiefgrabstelle, die 
zweite Grabstelle kann auch mit einer 
Urne oder einem Kindersarg belegt 
werden 

Gestaltung Die individuelle Gestaltung ist im      
Rahmen der Friedhofsordnung möglich. 
 
Stehende!Grabmale: 
Höhe bis zu 1,30 m Breite von 0,70 m, 
Mindeststärke 0,16 m 
  
Liegende!Grabmale: 
Breite von 0,80 m, Länge von 1,00 m 
und Mindesthöhe 0,16 m 

Abteilung VII 

Nutzungsrecht 1.940,00 €  für 30 Jahre, Verlängerung 
ist möglich"  

Besta ungsgebühr 2.300,00 €  

Maße!der!Grabstä e Länge 2,50 m, Breite 1,00 m 

Sons"ges Es darf nicht mehr als 75% der         
Grabstä!e durch Stein abgedeckt     
werden 
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Tiefgrab mit Einfassung
(§§14.1c, 23, 24 und 35 Friedhofsordnung)
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Grabart Tiefgrab mit 2 Grabstellen 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sargbesta!ung in Tiefgrabstelle, die 
zweite Grabstelle kann auch mit einer 
Urne oder einem Kindersarg belegt 
werden 

Gestaltung Folgende Gestaltungsvorschri"en 
sind   dabei verbindlich einzuhalten: 
Stehende!Grabmale: 
Höhe von bis zu 1,30 m, Breite von 
bis zu 0,70 m und Mindeststärke von     
0,16 m.  
Liegende!Grabmale: 
Breite von 0,80 m, Höchstlänge von    
1,00 m, Mindesthöhe 0,16 m 

Gestaltungsvorschri"en!
(§35!Friedhofsordnung) 
Siehe!Hinweise!Seite!31! 

In dieser Lage gelten die besonderen 
Gestaltungsvorschri"en gemäß § 35 
unserer Friedhofsordnung 

Abteilung VI 

Nutzungsrecht 1.940,00 €  für 30 Jahre,                   
Verlängerung ist möglich#  

Besta ungsgebühr 2.300,00 €  

Maße!der!Grabstä e Länge 2,50 m, Breite 1,00 m 

Sons#ges Es darf nicht mehr als 75% der         
Grabstä!e durch Stein abgedeckt     
werden 
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Wiesen•efgrab
(§§14.1c + j,  23, 24 und 35.5 Friedhofsordnung)
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Grabart Wiesen•efgrab mit 2 Grabstellen 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sargbesta!ung in Tiefgrabstelle, die 
zweite Grabstelle kann auch mit einer 
Urne oder einem Kindersarg belegt 
werden 

Gestaltung Es sind gemäß §35 der Friedhofs-
ordnung nur liegende oder geneigte 
Grabmale und keine Einfassungen     
zulässig" 
 
Liegende!Grabmale: 
Breite von 0,70 m, Höchstlänge von    
0,70 m, Mindeststärke 0,14 m 
 
Geneigte!Grabmale: 
Breite von 0,70 m, Höchstlänge von    
0,70 m. 
Die hintere, obere Grabmalkante darf 
eine Höhe von 0,40 m ab der               
Rasenoberkannte nicht überschreiten. 
Blumenschalen, Gestecke, Gegenstände 
und Grablichter dürfen nicht auf der 
Rasen!äche abgestellt werden" 

Abteilung VIa 

Nutzungsrecht 1.940,00 €  für 30 Jahre, Verlängerung 
ist möglich"  

Besta ungsgebühr 2.300,00 €  

Sons!ges Es darf nicht mehr als 75% der         
Grabstä#e durch Stein abgedeckt     
werden 
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Wahlgrab (Breit-/Tiefgrab)
(§§14.1c, 23 und 24 Friedhofsordnung)
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Grabart Tiefgrab mit bis zu 4 Grabstellen 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Sargbesta!ung in Tiefgrabstellen, die 
weiteren Grabstellen können auch mit 
einer Urne oder einem Kindersarg      
belegt werden 

Gestaltung Eine individuelle Gestaltung ist im    
Rahmen der Friedhofsordnung möglich. 
Folgende Gestaltungsvorschri"en sind   
dabei verbindlich einzuhalten: 
Stehende!Grabmale: 
Höhe von bis zu 1,30 m, Breite von bis 
zu 1,55 m und Mindeststärke von     
0,16 m.  
Liegende!Grabmale: 
Breite von 1,20 m, Höchstlänge von    
1,20 m, Mindesthöhe 0,16 m 

Abteilung X 

Nutzungsrecht 3.880,00€ für 2 Grabstellen 
5.820,00€ für 3 Grabstellen  
7.760,00€ für 4 Grabstellen  
Laufzeit 30 Jahre, Verlängerung ist 
möglich#  

Besta ungsgebühr 2.300,00 €  

Maße!der!Grabstä e Länge 2,50 m, Breite 2,00 m 

Sons"ges Es darf nicht mehr als 75% der         
Grabstä!e durch Stein abgedeckt     
werden 
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Urnen-Wiesengrab
(§§14.1e+j, 27 und 35.5 Friedhofsordnung)
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Grabart 
 

Urnenwiesengrab bis zu vier  
Grabstellen 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Urnenbesta!ung  

Gestaltung Es sind gemäß §35 der Friedhofs-
Ordnung nur liegende oder geneigte 
Grabmale und keine Einfassungen     
zulässig" 
 
Liegende!Grabmale: 
Breite von 0,70 m, Höchstlänge von    
0,70 m, Mindeststärke 0,14 m 
Geneigte!Grabmale: 
Breite von 0,70 m, Höchstlänge von    
0,70 m, Mindeststärke 0,14 m 
Die hintere, obere Grabmalkante darf 
eine Höhe von 0,40 m ab der               
Rasenoberkannte nicht überschreiten. 
 
Blumenschalen, Gestecke, Gegenstände 
und Grablichter dürfen nicht auf der 
Rasen!äche abgestellt werden" 

Abteilung XII 

Nutzungsrecht 1.000,00€ für eine Grabstelle 
2.000,00€ für zwei Grabstellen 
3.000,00€ für drei Grabstellen  
4.000,00€ für vier Grabstellen 
für jeweils 20 Jahre, eine Verlängerung 
ist möglich"  

Besta ungsgebühr 700,00 €  
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Urnengrab mit Einfassung
(§§14.1e, 26, 27 und 35 Friedhofsordnung)
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Grabart Urnengrab mit einer oder zwei            
Grabstellen 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Urnenbesta!ung  

Gestaltung Für die Gestaltung der Grabstä!e 
sind folgende Gestaltungsvorschri"en 
verbindlich einzuhalten: 
 
Höhe bis zu 0,85 m, Breite bis zu 0,60 
m, Länge bis zu 0,60m und             
Mindeststärke von 0,14 m.  
 

Gestaltungsvorschri!en"
§35" Friedhofsordnung"
(S."Hinweise"Seite"47) 
 

In dieser Lage gelten die besonderen 
Gestaltungsvorschri"en gemäß § 35 
unserer Friedhofsordnung 

Abteilung V/Va 

Nutzungsrecht 1.000,00€  für eine Grabstelle, 
2.000,00€ für zwei Grabstellen für je   
20 Jahre,   Verlängerung ist möglich#  

Besta ungsgebühr 700,00 €  

Maße"der"Grabstä e Länge 0,70 m, Breite 0,70 m 

Sons#ges Es darf nicht mehr als 75% der         
Grabstä!e durch Stein abgedeckt     
werden 
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Urnengrab in einer Urnenwand
(§§14.1f und 29 Friedhofsordnung)
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Grabart Urnengrab in einer Urnenwand 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Urnenbesta!ung  

Gestaltung Blumenschalen, Gestecke oder Gegen-
stände dürfen nur vor den jeweiligen Ur-
nenkammern  auf den dafür vorgesehe-
nen Ablage"ächen abgestellt werden 

Abteilung IV 

Nutzungsrecht 990,00€  für eine Grabstelle, 
1.980,00 €  für zwei Grabstellen für   
20 Jahre,  Verlängerung ist möglich 

Besta ungsgebühr 600,00 €  

Grabpla e! 115,00 € 
Die Friedhofsverwaltung bescha# die                       
Grabpla!e, auf welcher  Name sowie die 
Geburts- und Sterbedaten der oder des                
Verstorbenen  eingelassen werden 

Urne Die Urnen müssen aus einem Material 
sein, das den Bestand für die gesamte 
Nutzungsdauer  gewährleistet 
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Baumgrab
(§14.1g und §31  Friedhofsordnung)ordnung)g)
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Grabart Urnengrab im Abteiwald („Abteiruhe“) 

Belegung Die Hinterbliebenen dürfen unter rund 30 
Bäumen einen Baum aussuchen 

Besta•ungsart Urnenbesta!ung  

Gestaltung Das Ablegen von Grabschmuck bzw.       
anderen Gegenständen auf diesen      
Grabstellen sowie die Befes"gung von 
Grabschmuck an den Bäumen ist nicht  
gesta!et 

Abteilung XI 

Nutzungsrecht 1.220€  für eine Grabstelle und 20 Jahre, 
eine  Verlängerung ist nicht möglich 

Besta•ungsgebühr 700,00 €  

Bronzebla•  
(Namenstafel) 

125,00 € 
Die Friedhofsverwaltung bescha# das 
Bronzebla!, auf welchem Name sowie der 
Geburtstag und die Sterbedaten des     
Verstorbenen  eingraviert werden.  

Urne Die Beisetzung darf nur in biologisch      
abbaubaren   Urnen erfolgen 

Reservierung Eine Reservierung einer weiteren        
Grabstelle am gleichen Baum ist möglich 

Sons"ges Es handelt sich um eine naturnahe         
Besta!ungsform. Es werden keine         
Mäh– oder Wegearbeiten durchgeführt. 
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Stelenurnengrab
(§§14.1h und 32  Friedhofsordnung)
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Grabart Urnengrab an einer Stele 

Belegung Die Hinterbliebenen dürfen einen Platz an 
einer der beiden Stelen aussuchen 

Besta ungsart Urnenbesta!ung  

Gestaltung Das Ablegen von Grabschmuck bzw.       
anderen Gegenständen auf diesen      
Grabstellen sowie die Befes"gung von 
Grabschmuck an den Stelen ist nicht  ge-
sta!et  

Abteilung XIII 

Nutzungsrecht 1.220€  für eine Grabstelle und 20 Jahre, 
eine  Verlängerung ist nicht möglich 

Besta ungsgebühr 700,00 €  

Bronzebla !!
(Namenstafel) 

125,00 € 
Die Friedhofsverwaltung bescha# das 
Bronzebla!, auf welchem Name sowie der 
Geburtstag und die Sterbedaten des     
Verstorbenen  eingraviert werden.  

Urne Die Beisetzung darf nur in biologisch      
abbaubaren   Urnen erfolgen 
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Anonymgrab
(§§14.1i, 21 und 30 Friedhofsordnung)
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Grabart Anonymgrab 

Belegung Die Festlegung der Belegung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung 

Besta ungsart Urnen– oder Sargbesta•ung  

Gestaltung Das Ablegen von Grabschmuck bzw. 
anderen Gegenständen auf diesen 
Grabstellen oder an den Bäumen ist 
nicht gesta•et 

Abteilung I 

Nutzungsrecht 1.470,00€ bei Sargbesta•ung für 30 
Jahre, 1.000,00€ bei Urnenbesta•ung 
für 20 Jahre. 
Eine Verlängerung ist nicht möglich!  

Besta ungsgebühr 1.730,00€ bei Sargbesta•ung, 700,00 € 
bei Urnenbesta•ung   

Urnen! Die Beisetzung darf nur in biologisch 
abbaubaren   Urnen erfolgen. 

Sons"ges Ein Sandstein weist auf die Anlage hin,          
Einzelgräber werden nicht ausgewiesen 
und dürfen auch nicht geschmückt   
werden 
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Art der Grabstä•e Abt.
Friedhofs-
ordnung

Vorauss. 
Kosten

Sternenkinder III §§14.1a , 18 470 €

Kindergrab bis zum 5. Lebensjahr III §§14.1b, 19, 20 700 €

Reihengrab IX §§14.1b, 19, 20 3.200 €

Reihengrab mit Einfassung VIII §§14.1b, 19, 20, 35 3.200 €

Reihen-Wiesengrab II §§14.1b+j,19, 20, 35 3.200 €

Tiefgrab, 2 Grabstellen VII §§14.1c, 23, 24 4.240 €

Tiefgrab mit Einfassung, 2 Grabstellen VI §§14.1c, 23, 24, 35 4.240 €

Wiesen!efgrab, 2 Grabstellen VI a §§14.1c+j, 23, 24, 35 4.240 €

Breitgrab, 2 Grabstellen X §§14.1c, 23, 24 6.180 €

Breit-Tiefgrab/Familiengrab, 4 Grabstellen X §§14.1c, 23, 24 10.060 €

Urnen-Wiesengrab, 1 Grabstelle XII §§14.1e+j, 26, 35 1.700 €

Urnen-Wiesengrab, 2 Grabstellen XII §§14.1e+j, 26, 35 2.700 €

Urnengrab mit Einfassung, 1 Grabstelle V / Va §§14.1e, 26, 27, 35 1.700 €

Urnengrab mit Einfassung, 2 GrabstellenV /Va §§14.1e, 26, 27, 35 2.700 €

Urnengrab – Wand, 1 Grabstelle IV §§14.1f, 29 1.590 €

Urnengrab – Wand, 2 Grabstellen IV §§14.1f, 29 2.580 €

Urnengrab – Baumgrab XI §§14.1g, 31 1.920 €

Urnengrab – Stelengrab XIII §§14.1h, 32 1.920 €

Anonymgrab, Urne I §§14.1i, 21, 30 1.700 €

Anonymgrab, Sarg I §§14.1i, 21, 30 3.200 €

Gebührenübersicht (Stand Januar 2026)

Wich!ger Hinweis
Die in der Broschüre aufgeführten Gebühren dienen lediglich der groben Orien!erung, 
sie sind nicht umfassend, Rechtsansprüche können folglich nicht daraus abgeleitet 
werden. Maßgeblich für die Gebührenberechnung im Einzelfall ist stets die aktuelle  
Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Eppertshausen.
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Sons•ge Gebühren (Stand Januar 2026)

Gebührenart Gebührenhöhe

Nutzung der Trauerhalle ohne Beisetzung 420,00 €

Au!ewahrung für auswär"ge Besta#ungen 45,00 € pro Tag

Nutzung des Au!ahrungsraums 40,00 €

Besta#ungen außerhalb der in §10 Abs. 4 der Friedhofs-

ordnung festgelegten Zeiten.

Montag-Donnerstag 09:00 - 14:30 Uhr

Freitag 09:00 - 10:00 Uhr

125,00 €

Genehmigung einer Umbe#ung gem. §13 Abs. 2 der 

Friedhofsordnung

70,00 €

Umbe#ung einer Urne aus der Urnenwand 65,00 €

Umbe#ung einer Urne aus einer Urnengrabstelle 145,00 €

Gebühr für eine Grabräumung Nach Zeitaufwand

Grabpla#e für Urnenkammer 115,00 €

Namenstafel/Buchenbla# Stelen- und Baumgrab 125,00 €

Besondere Gestaltungsvorschri!en
Grabmale und sons"ge Grabaussta#ungen in Grabfeldern mit besonderen          
Gestaltungsvorschri$en müssen in Gestaltung und Verarbeitung besonderen       
Anforderungen entsprechen. So dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes 
oder gegossenes Metall verwendet werden. 
Nicht zugelassen sind insbesondere Grabmale:
a) aus Gips
b) aus Betonwerkstein, soweit sie nicht Natursteincharakter haben und      

handwerklich bearbeitet sind
c) mit Farbanstrich auf Stein
d) mit Inschri$en, die der Weihe des Ortes nicht entsprechen
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